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Text 

§ 3. (1) Die Gebühren sind entweder feste Gebühren oder Hundertsatzgebühren. 

 (2) 1. Die festen Gebühren sind durch Barzahlung, durch Einzahlung mit Erlagschein, mittels 
Bankomat- oder Kreditkarte oder durch andere bargeldlose elektronische Zahlungsformen zu 
entrichten. Die über die Barzahlung und Einzahlung mit Erlagschein hinausgehenden zulässigen 
Entrichtungsarten sind bei der Behörde, bei der die gebührenpflichtigen Schriften oder 
Amtshandlungen anfallen, nach Maßgabe der technisch-organisatorischen Voraussetzungen zu 
bestimmen und entsprechend bekannt zu machen. Die Behörde hat die Höhe der entrichteten oder 
zu entrichtenden Gebühr im bezughabenden Verwaltungsakt in nachprüfbarer Weise 
festzuhalten. Im Übrigen gelten § 203 BAO und § 241 Abs. 2 und 3 BAO sinngemäß. 

 2. Der Rechtsträger der Behörde hat die in einem Kalendervierteljahr gemäß Z 1 entrichteten 
Gebühren bis zum 15. Tag des auf ein Kalendervierteljahr folgenden Monats an das Finanzamt 
für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel abzüglich der im § 14 Tarifpost 6 Abs. 3 lit. a, 
Tarifpost 8 Abs. 6, Tarifpost 9 Abs. 5 und Tarifpost 16 Abs. 5 angeführten Pauschalbeträge 
abzuführen. Auf dem Zahlungs- oder Überweisungsbeleg sind der Gesamtbetrag der entrichteten 
Gebühren, der Gesamtbetrag der Pauschalbeträge sowie der abzuführende Nettobetrag 
anzuführen. 

(3) Die Hundertsatzgebühren sind, sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, mit 
Bescheid festzusetzen. 

(4) Sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, hat das Finanzamt für Gebühren, 
Verkehrsteuern und Glücksspiel einem Gebührenschuldner, der in seinem Betrieb laufend eine Vielzahl 
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gleichartiger Rechtsgeschäfte abschließt und die Gewähr für die ordnungsgemäße Einhaltung der 
Gebührenvorschriften bietet, auf Antrag zu bewilligen, dass er die auf diese Rechtsgeschäfte entfallenden 
Hundertsatzgebühren anstelle der sonst in diesem Bundesgesetz angeordneten Entrichtungsformen selbst 
berechnet und bis zum 15. Tag (Fälligkeitstag) des dem Entstehen der Gebührenschuld zweitfolgenden 
Monats an das Finanzamt entrichtet. Personen, die auf Grund der erteilten Bewilligung verpflichtet sind, 
die Hundertsatzgebühren auf diese Art zu entrichten, haben über diese gebührenpflichtigen 
Rechtsgeschäfte fortlaufende Aufschreibungen zu führen, welche die für die Gebührenbemessung 
erforderlichen Angaben enthalten. Innerhalb der Zahlungsfrist ist dem Finanzamt für den jeweiligen 
Berechnungs- und Zahlungszeitraum eine Abschrift dieser Aufschreibungen zu übersenden. Die 
Übersendung der Abschrift gilt als Gebührenanzeige gemäß § 31. Auf den Urkunden ist ein Vermerk 
anzubringen, der die Bezeichnung des Bewilligungsbescheides und die fortlaufende Nummer der 
Aufschreibungen enthält. Das Finanzamt hat jeweils für den Zeitraum eines Kalenderjahres die 
Hundertsatzgebühren für jedes gebührenpflichtige Rechtsgeschäft, das in den Aufschreibungen 
abgerechnet wurde, mit Bescheid festzusetzen. 

(4a) Sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind Rechtsanwälte, Notare und 
Wirtschaftstreuhänder (Parteienvertreter) befugt, innerhalb der Anzeigefrist des § 31 Abs. 1 die 
Hundertsatzgebühr für Rechtsgeschäfte als Bevollmächtigte eines Gebührenschuldners oder eines für die 
Gebühr Haftenden selbst zu berechnen und bis zum 15. Tag (Fälligkeitstag) des auf den Kalendermonat, 
in dem die Selbstberechnung erfolgt, zweitfolgenden Monats an das Finanzamt für Gebühren, 
Verkehrsteuern und Glücksspiel zu entrichten. Parteienvertreter, die von der Befugnis zur 
Selbstberechnung Gebrauch machen wollen, haben beim Finanzamt die Zuteilung einer Steuernummer zu 
beantragen. Sie haben über die gebührenpflichtigen Rechtsgeschäfte Aufschreibungen zu führen. Diese 
haben die für die Gebührenberechnung erforderlichen Angaben zu enthalten. Insbesondere sind Angaben 
zur Art des Rechtsgeschäftes, zu den Gebührenschuldnern oder zu den für die Gebühr Haftenden, zum 
Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld, zur Bemessungsgrundlage und zur Höhe der selbst 
berechneten Gebühr aufzunehmen. Eine Abschrift dieser Aufschreibungen für die in einem 
Kalendermonat selbst berechneten Rechtsgeschäfte ist dem Finanzamt bis zum Fälligkeitstag zu 
übermitteln; dies gilt als Gebührenanzeige gemäß § 31. Auf den Urkunden ist ein Vermerk über die 
erfolgte Selbstberechnung anzubringen, der die Steuernummer des Parteienvertreters, die Nummer der 
Aufschreibungen und die Höhe des berechneten Gebührenbetrages enthält. Der Parteienvertreter hat die 
Aufschreibungen und je eine Abschrift (Durchschrift, Gleichschrift) der über die Rechtsgeschäfte 
ausgefertigten Urkunden sieben Jahre aufzubewahren. Im übrigen ist § 132 BAO anzuwenden. Die selbst 
berechnete Gebühr ist spätestens am Fälligkeitstag zu entrichten. Im Zweifel ist bei den betreffenden 
Gebührenschuldnern oder Haftenden eine verhältnismäßige Entrichtung anzunehmen. Ein gemäß § 201 
BAO festgesetzter Gebührenbetrag hat den im ersten Satz genannten Fälligkeitstag. Die Parteienvertreter 
haften für die Entrichtung der selbst berechneten Gebühr. Die Abgabenbehörden sind befugt, Prüfungen 
hinsichtlich sämtlicher in die Aufschreibungen aufzunehmenden Angaben durchzuführen. 

(4b) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, ein Verfahren der automationsunterstützten 
Übermittlung der Daten der Aufschreibungen gemäß Abs. 4 und 4a durch Verordnung festzulegen. In der 
Verordnung ist der Inhalt der Aufschreibungen sowie der Beginn der Datenübermittlung nach Maßgabe 
der technisch-organisatorischen Gegebenheiten festzulegen. Weiters kann vorgesehen werden, daß sich 
die Abgabenbehörde einer bestimmten öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Übermittlungsstelle 
bedienen darf. 

(4c) Das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel kann die Befugnis zur 
Selbstberechnung der Gebühren gemäß Abs. 4a und § 33 Tarifpost 5 Abs. 5 Z 4 mit Bescheid 
aberkennen, wenn der zur Selbstberechnung Befugte vorsätzlich oder wiederholt grob fahrlässig die 
Bestimmungen des Abs. 4a oder des § 33 Tarifpost 5 Abs. 5 Z 4 verletzt. Die Aberkennung kann für 
mindestens drei Jahre oder unbefristet erfolgen. Bei unbefristeter Aberkennung kann frühestens fünf Jahre 
nach Aberkennung auf Antrag des zur Selbstberechnung Befugten der Aberkennungsbescheid 
aufgehoben werden, wenn glaubhaft ist, daß er in Hinkunft seinen abgabenrechtlichen Pflichten 
nachkommen wird. 

(5) Notare oder andere zur Beurkundung befugte Personen (Urkundspersonen) haben die in einem 
Kalendermonat entrichteten Gebühren des § 14 Tarifpost 7 Abs. 1 Z 4 bis 6 und Tarifpost 13 bis zum 15. 
Tag (Fälligkeitstag) des auf den Kalendermonat, in dem die Gebührenschuld entsteht, zweitfolgenden 
Monats an das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel abzuführen. Die 
Urkundspersonen haben Aufschreibungen zu führen, die Angaben über die Art der Schrift, die 
Gebührenschuldner und den Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld enthalten müssen. Dieser 
Verpflichtung wird durch die Führung der in den berufsrechtlichen Vorschriften vorgesehenen Register 
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und Aufzeichnungen entsprochen. Das Finanzamt ist befugt, Prüfungen hinsichtlich der in die 
Aufschreibungen aufzunehmenden Angaben durchzuführen. 

Anmerkung 

1. Siehe dazu auch V, BGBl. Nr. 15/1982. 

2. Zu dieser Bestimmung gibt es im USP folgenden Artikel: Führung von Aufschreibungen bei 
Selbstberechnung von Rechtsgeschäftsgebühren 
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